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Aufstellung der Zuschusstöpfe

▪ Absicht Vorlage von insgesamt sieben thematisch 

kohärenten Zuschusstöpfen

▪ Inhalt der Töpfe Alle konsumtiven Zuschüsse an Dritte / 

Freie Träger mit freiwilligen Aufgaben

▪ Aktuell Input durch Dienststellen über Anteile 

- Einzelförderung

- Richtlinienbasierte Förderung

- Freie Spitzen
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Name des Topfes Gesamtes 

Volumen

Bisher 

verantwortlich

Künftige Bewirt-

schaftung

Klima- und Umweltschutz 180.000 € FB 67 FB 67

Kulturförderung 4,3 Mio. € Amt 41 Amt 41

Förderung sozialpol. Aufgaben 1 Mio. € FB 50 FB 50

Sportförderung 2,2 Mio. € FB 52 FB 52

Wohnen in Mannheim 220.000 € FB 61 FB 61

Wirtschaftsförderung 180.000 € FB 80 FB 80

Zusammenleben fördern 2 Mio. € FB 15/19/25 FB 15

Vorschlag zur Bildung von Zuschusstöpfen



Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
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Abstimmung außerhalb der Etatberatungen 

Etat-

beratung

Einbringen 

Entwurf 

HH-Plan

Budget-

planung

Beschluss

Zuschuss-

budgets

Finalisieren

Stellung-

nahmen 

Zuschuss 

Abstim-

mungen

Antragsphase

GR

V

V

GR

GR

V

▪ Abstimmungen über die Zuschüsse turnusmäßig an Aufstellung und Beschluss des Haushaltsplans 

der Stadt Mannheim gebunden 

▪ Die Verwaltung schlägt Zuschusstöpfe vor, über deren Verwendung der GR berät 

▪ GR beschließt mit jedem Haushalt die Höhe der zweckgebundenen Zuschusstöpfe

Info der 

Öffentlich-

keit

V

Abstimmung

Bearbeitungsphase

GR

V

A

Legende

A – Antragstellende

GR – Gemeinderat

V – Verwaltung
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ZUSCHUSSTOPF

Freie 

Spitzen

Richtlinien-

basierte 

Förderung

E
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z
e
lf
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e
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n
g

▪ Umfasst durch Verwaltung vorgeschlagenen Anteil 

zur unterjährigen Projektförderung

▪ Maximal zwei festgelegte Antragszeiträume pro 

Jahr und unterjährige Vergabe durch Verwaltung

▪ Zuschüsse, deren Vergaberegeln bereits in BV 

oder RL festgelegt wurden

▪ GR hat über Vergaberegeln bereits durch Beschluss 

der entsprechenden RL entschieden

▪ Anträge können entsprechend der in RL 

festgelegten Fristen unterjährig gestellt werden

▪ Vergabe durch die Verwaltung gemäß RL

▪ Insb. institutionelle Förderung und die langfristig zu vergebende 

Projektförderung

▪ Entscheidung über die Zuschüsse durch GR auf Grundlage einer 

Stellungnahme im Rahmen einer BV

▪ Festgelegter Antragszeitraum 2026 für Zuschüsse, die für 2027 und 

2028 vergeben werden

Nachweis: 

Informations-

vorlage für 

den GR GR entscheidet nach 

Vorschlag der 

Verwaltung über die 

Höhe jedes Anteils 

sowie über die Höhe 

des gesamten 

Zuschusstopfes
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Schaubild: Kategorisierung und Vergaberegeln der Zuschusstöpfe
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Beginn des ersten Beantragungszeitraums

▪ Absicht:

− Entscheidungen sollen in ergänzender Richtlinie festgehalten werden

− Fraktionen sollen ausreichend Zeit haben, Inhalte der BV intern zu besprechen

▪ Vorgehen zur Beschlussvorlage:

− Information des GR über Bewirtschaftungsregeln und Zuschusstöpfe vorab

− Vorlage der BV im HA vom 3. März 2026

− Beschluss der BV im GR vom 10. März 2026

→ Erster Antragszeitraum beginnt zum 15. März 2026
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Antragsfristen institutionelle Förderung

▪ für 2026

− Antragsfrist für institutionelle Förderung 2026 postalisch (nicht ZuMA²)

bis 30.06.2026 

▪ für 2027

− Antragsfrist für institutionelle Förderung 2027 über ZuMA² (nicht postalisch) 

bis 30.04.2026
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Antragsfristen Projektförderung

▪ für 2026

− Antragsfrist für Projektförderung 2026 postalisch (nicht ZuMA²) 

bis 31.03.2026 (2. Frist 2026)

▪ für 2027

− Antragsfrist für Projektförderung 2027 über ZuMA² (nicht postalisch) 

bis 31.10.2026 (1. Frist 2027)
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DANKE FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT


